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Norm

AVG §1;

AVG §56;

AVG §6 Abs1;

AVG §73 Abs2;

BDG 1979 §137 Abs1 idF 2003/I/130;

DVG 1984 §2 Abs2 idF 2002/I/119;

DVPV BMF 2004 §1 Z1;

DVPV BMF 2004 §2;

VwGG §42 Abs2 Z2;

VwRallg;

Rechtssatz

Zwar hat die Einbringung des Devolutionsantrages des Beamten vom 6. April 2004 zunächst den Übergang der

Zuständigkeit zur Entscheidung über seinen Antrag von der damals über sechs Monate säumigen

Finanzlandesdirektion auf den Bundesminister für Finanzen bewirkt. Die Zuständigkeit der Finanzlandesdirektion zur

Entscheidung über den gegenständlichen Antrag in erster Instanz war jedoch infolge des Inkrafttretens der

Dienstrechtsverfahrens- und Personalstellenverordnung BGBl. II Nr. 171/2004 ab dem 1. Mai 2004 nicht mehr

gegeben. Damit el aber auch die Entscheidungskompetenz des gegen die Finanzlandesdirektion im Wege des § 73

Abs. 2 AVG angerufenen Bundesministers für Finanzen zu einer Sachentscheidung weg (vgl. hiezu das hg. Erkenntnis

vom 19. Dezember 1995, Zl. 95/04/0217). Diese hätte daher den Devolutionsantrag zurückzuweisen und den Antrag

des Beamten an das nunmehr zuständige Finanzamt zu übermitteln gehabt. Nach dem 1. Mai 2004 traf den

Bundesminister für Finanzen daher lediglich eine Entscheidungsp icht in Ansehung der Zurückweisung des

Devolutionsantrages.
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